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Ergebnisüberblick 
 
Im Auftrag der Lorica Energiesysteme aus Winnemark soll für die Erstellung eines Bebauungsplans der Stand-
ort auf den Flächen der Gemeinde Traventhal für 7 Enercon Windenergieanlagen vom Typ E-126 EP3 4MW 
mit 116m Nabenhöhe und 1 Energiegewinnungsanlage auf Strohbasis schalltechnisch untersucht werden.  
 
Die vorliegende Schallimmissionsprognose wurde auf Grundlage der neuen LAI-Hinweise mit Stand vom 
30.06.2016 erstellt. Kernstück in den neuen LAI-Hinweisen ist die Verwendung des so genannten ĂInterimsver-
fahrensñ, welches den Wegfall der Bodendªmpfung, den Wegfall der meteorologischen Dªmpfung Cmet sowie 
die Berücksichtigung von frequenzselektiven Schalleingangsdaten vorsieht. Diese Vorgaben sind in dieser 
Prognose berücksichtigt worden. 
 
Die neuen Windkraftanlagen vom Typ Enercon E-126 EP3 4MW auf 116 m Nabenhöhe werden gemäß Her-
stellerdatenblatt Nr. D0644696-9 / DA im Betriebsmodus BM 0s (WEA 01 + WEA 04) mit 106,1 dB(A) bzw. im 
Betriebsmodus BM Is (WEA 02, WEA 03 + WEA 05) mit 105,1 dB(A) bzw. im Betriebsmodus BM IIs (WEA 06 
+ WEA 07) mit 104,0 dB(A), frequenzselektiv zzgl. eines Aufschlags für den oberen Vertrauensbereich gemäß 
Vorgabe des LLUR SH, in Anlehnung an die LAI-Hinweise, von 1,43 dB(A) berücksichtigt.  
 
Zusätzlich werden in dieser Prognose zwölf bestehende Windkraftanlagen, eine Biogasanlage, ein Schweine-
mastbetrieb und eine Kleinwindanlage als Vorbelastung berücksichtigt. Weiterhin plant der Auftraggeber die 
Errichtung einer Energiegewinnungsanlage auf Strohbasis mit 4 BHKW-Containern, welche in dieser Prog-
nose ebenfalls als neu zu errichtende Anlage/Zusatzbelastung betrachtet wird.  
 
Da das Interimsverfahren nur auf hochliegende Schallquellen abzielt, wurden die Schallimmissionen der be-
stehenden und der neu geplanten Biogasanlage, des Schweinemastbetriebs und der Kleinwindanlage im alter-
nativen Verfahren gem. DIN ISO 9613-2 ermittelt und in einem zweiten Schritt anhand energetischer Teilpe-
geladdition mit den Schallimmissionen aus den bestehenden und den neu geplanten Windenergieanlagen auf-
summiert. Die entsprechenden Berechnungstabellen befinden sich im Kapitel ĂGesamtbelastung im Einwirkbe-
reich der neuen WEAñ.   
 
Die Daten und Koordinaten aller berücksichtigten Anlagen sind dem Kapitel ĂProjektinhalteñ, zu entnehmen.  
 
Bei der vorliegenden Schallimmissionsprognose ist bei einer Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe, 
bzw. bei 95 % der Nennleistung an den maßgeblichen Immissionspunkten (Richtwert in Klammern) gemäß 
detaillierter Beurteilung im Kapitel ĂGesamtbelastung im Einwirkbereich der Neuenñ unter Berücksichtigung der 
Anlagen, die an diesen Immissionspunkten auch im Einwirkbereich sind: 
 

- IP 08 ĂTraventhal, Dorfstr. 55ñ (45 dB(A)) ein max. Beurteilungspegel von 45,4 dB(A), 
- IP 26a (W) GM Hs. ĂAltengörs, Bahnhofstr. 33ñ (43,2 dB(A)) ein max. Beurteilungspegel von 43,1 dB(A), 
- IP 29c WA Hs. ĂAltengörs, Eitzredder 9ñ (40 dB(A)) ein max. Beurteilungspegel von 40,2 dB(A) 
- IP 42 WR Fl. ĂBad Segeberg, BPlan Nr. 40ñ (35 dB(A)) ein max. Beurteilungspegel von 34,2 dB(A) 

 
bei einer Aufpunkthöhe von 5 m, zu erwarten. 
 
Die oben genannten Beurteilungspegel, sowie auch alle anderen, gelten gemäß TA-Lärm 6.7 Gemengelage 
und den Rundungsgrundsätzen der DIN 1333 als eingehalten. 
 
Alle Angaben beziehen sich auf die Nachtstunden von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr.  
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Folgt man den vorangegangenen Festsetzungen und nachfolgenden detaillierten Ausführungen, so bestehen 
gegen die Errichtung der 7 Enercon Anlagen vom Typ E-126 EP3 4MW auf 116 m Nabenhöhe sowie der 
Energiegewinnungsanlage auf Strohbasis, im Falle einer Beurteilung nach der TA-Lärm, inkl. Berücksichtigung 
der neuen LAI-Hinweise, keine Bedenken. 
 
 
Paderborn, 29.05.2019 
 
 
reko GmbH & Co. KG       reko GmbH & Co. KG 
 
 
 
Reinhard Korfmacher       i. A. Martina Schöttler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitglied im Arbeitskreis Geräusche Windenergieanlagen 
 

Veröffentlichung und Vervielfältigung an Dritte ist unter Angabe des Zwecks nur mit schriftlichem Einverständnis der reko GmbH & 
Co. KG gestattet. Weitergabe an Genehmigungsbehörden sowie an die finanzierenden Banken ist zulässig.  
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Aufgabenbeschreibung 
 
Für den Auftraggeber, die Lorica Energiesysteme aus Winnemark, soll für die Erstellung eines Bebauungs-
plans auf den Flächen der Gemeinde Traventhal eine Schalluntersuchung für insgesamt 7 Windenergieanla-
gen und 1 Energiegewinnungsanlage auf Strohbasis durchgeführt werden. Gemarkung, Flur- und Flurstücks-
nummern der geplanten Anlagen entnehmen Sie bitte den weiteren Verfahrensunterlagen. 
 
Die geplanten Windenergieanlagen sind vom deutschen Hersteller Enercon vom Typ E-126 EP3 4MW mit ei-
nem Rotordurchmesser von 127 Metern und einer Nabenhöhe von 116 Metern. Die Nennleistung dieses Typs 
liegt bei 4.000 kW.  
 
Die vorliegende Schallimmissionsprognose wurde auf Grundlage der neuen LAI-Hinweise mit Stand vom 
30.06.2016 erstellt. Kernstück in den neuen LAI-Hinweisen ist die Verwendung des so genannten ĂInterimsver-
fahrensñ für hochliegende Schallquellen, welches den Wegfall der Bodendämpfung, den Wegfall der meteoro-
logischen Dämpfung Cmet sowie die Berücksichtigung von frequenzselektiven Schalleingangsdaten vorsieht. 
Diese Vorgaben sind in dieser Prognose berücksichtigt worden. 
 
Die Koordinaten der neu geplanten Windkraftanlagen im UTM ETRS Koordinatensystem wurden einer Excel-
Tabelle des Auftraggebers, die uns am 22.05.2019 per Mail zur Verfügung gestellt worden ist, entnommen. 
Der Standort und die Schallleistungspegel der 4 BHKW-Container der geplanten Strohenergieanlage wurden 
uns ebenfalls vom Auftraggeber übermittelt.  
 
Zusätzlich werden in dieser Schallimmissionsprognose weitere Anlagen in der Umgebung zu den geplanten 
Anlagen berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um insgesamt 13 weitere Windenergieanlagen, darunter eine 
Kleinwindkraftanlage, die Biogasanlage der Trave Agrar Energie GmbH und den Schweinemastbetrieb 
Suckow in Neuengörs. Alle Angaben zu den Vorbelastungsanlagen sind uns vom Auftraggeber bzw. vom 
LLUR SH, Herrn Irrgang, übermittelt worden. Laut Angabe des LLUR befinden sich in den umliegenden Ort-
schaften zudem Tierhaltungsbetriebe, für die das LLUR aber keine Schalldaten zur Verfügung stellen konnte, 
so dass diese von uns nicht berücksichtigt werden konnten. Wie anhand der im Ortsteil Neuengörs berück-
sichtigten Schweinemastanlage festgestellt werden kann, haben Tierhaltungsanlagen dieser Art keinen maß-
geblichen Einfluss auf die berücksichtigten Immissionspunkte.  
 
Nach unseren Informationen befindet sich in Neuengörs zudem ein Agrarbetrieb mit Getreidetrocknungsanla-
gen, die während der Ernteperiode auch zur Nachtzeit betrieben werden und somit als Vorbelastung zur be-
rücksichtigen wären. Da zu diesen Zeiten aber die bestehenden SENVION-Anlagen gemäß privatrechtlichem 
Vertrag zwischen den Betreibern schallreduziert betrieben werden müssen, haben wir, nach Rücksprache mit 
Herrn Irrgang vom LLUR SH, die Vorbelastung durch die Getreidetrocknungsanlagen in dieser Prognose nicht 
berücksichtigt und stattdessen die SENVION-Anlagen mit dem Schallleistungspegel für den Volllastbetrieb an-
gesetzt und somit den schalltechnischen Ăworst caseñ reproduziert. Die Standorte der Vorbelastungsanlagen 
wurden uns ebenfalls vom Auftraggeber übermittelt bzw. Luftbildern des Bundesamtes für Kartographie und 
Geodäsie entnommen oder damit abgeglichen.  
 
Der Standort liegt im Kreis Bad Segeberg, in Schleswig-Holstein. 
 
Es sollen die Wohngebäude, die sich in der näheren Umgebung zu den Windkraftanlagen befinden, auf die zu 
erwartende Belastung durch die Geräuschimmission hin untersucht werden. 
 
Dabei handelt es sich im Detail um die fortlaufend nummerierten Immissionspunkte IP 01 bis IP 42, die im La-
geplan auf Seite 6 und 7 genau festgelegt und in dem Kapitel Projektinhalte mit Koordinaten im UTM ETRS 89 
System der Zone 32 beschrieben worden sind.  
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Bei den betrachteten Immissionspunkten handelt es sich vorwiegend um Wohnhäuser, die teilweise land- bzw. 
forstwirtschaftlichen Betrieben angegliedert sind und im Außenbereich liegen und somit zu Dorf- Kern- oder 
Mischgebieten nach der BauNVO gehören. Sie unterliegen somit dem nächtlichen Richtwert von 45 dB(A). 
 
Im Fall der Immissionspunkte IP 03 WA, IP 13 (W), IP 17 WA, IP 23 WA, IP 26 (W), IP 26a (W), IP 29 WA,  
IP 35 WA und IP 41 WA wurde durch Recherchen entsprechender Bebauungs- und Flächennutzungspläne 
festgelegt, dass es sich hierbei um allgemeine Wohngebiete WA bzw. Wohnbauflächen (W) gemäß FNP han-
delt. Der nächtliche Richtwert liegt hier bei 40 dB(A). 
 
Die Immissionspunkte IP 26a (W) Hs., IP 29a WA Hs. und IP 29b WA Hs. wurden dabei gemäß TA-Lärm 6.7 
als Gemengelage eingestuft (siehe dazu auch nachfolgende Luftbilder):  
 

 
Luftbild IP 26 (W) Fl. und IP 26a (W) Hs. (Gemengelage) 

 
 

 
Luftbild IP 29 WA Fl. mit IP 29a WA Hs. und IP 29b WA Hs. (Gemengelage) sowie IP 29c WA Hs. und IP 29d WA Hs. 
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Die ständige obergerichtliche Rechtsprechung der letzten Jahre besagt, dass Nr. 6.7 der TA-Lärm dann ent-
sprechend heranzuziehen ist, wenn eine ĂGemengelageñ zwischen Wohngebieten und AuÇenbereich vorliegt.  
 
Auf Grund der Tatsache, dass Mittelungen von Schallleistungspegeln energetisch gemittelt werden, haben wir 
die Interpolation zwischen den Richtwerten der Gebiete WA und MI ebenfalls energetisch nach nachfolgender 
Formel vorgenommen. 
 

 
 
Dementsprechend ergibt sich ein interpolierter Richtwert von 43,2 dB(A) zwischen den Richtwerten von  
45 dB(A) für Außenbereich/Mischgebiet und 40 dB(A) für allgemeine Wohngebiete. 
 
Im Fall des Immissionspunktes IP 42 WR wurde durch Recherchen entsprechender Bebauungspläne festge-
legt, dass es sich hierbei um ein reines Wohngebiet (WR) handelt. Der nächtliche Richtwert liegt hier bei 35 
dB(A).  
 
Im Fall der Immissionspunkte IP 01 SO Hs., IP 01a SO Hs. (Ferienhäuser auf dem Gelände Gestüt Travent-
hal, zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung/Erstellung des Gutachtens noch nicht errichtet) und IP 36 SO Fl. Bah-
renhof (Werkgemeinschaft Bahrenhof) handelt es sich um Sondergebiete gem. Bebauungsplan. Diese haben 
wir mit 40 dB(A) angesetzt.  
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist eine Schallimmissionsprognose für Emissionen aus dem Betrieb 
von Windenergieanlagen nach der Richtlinie DIN ISO 9613-2 erforderlich. 
 
Die Beurteilung der Immissionswerte erfolgt nach der Technischen Anleitung Lärm (TA-Lärm Fassung v. 
26.08.98, in Kraft getreten am 01.11.99). 
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Projektinhalte 
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Eingangsparameter 
 
Für jeden Immissionspunkt wurde der Schalldruckpegel bei einer Aufpunkthöhe von 5 Metern ermittelt. Dies 
entspricht in der Regel der Höhe der ersten Etage. Kann hier bereits der erforderliche Richtwert eingehalten 
werden, so reduziert sich der Wert bei einer geringeren Aufpunkthöhe z.B. im Erdgeschoss. 
 
Nachfolgend sind die Schalldaten nur der neuen Windkraftanlagen aufgeführt. 
 
     LW, 6  m/sec  LW, 8  m/sec  LW, max 

     inkl. KT u. KI  inkl. KT u. KI  inkl. KT u. KI 
 
ENERCON E-126 EP3 4MW 
Herstellerdatenblatt  
Nr. D0644696-9 / DA 
 
Betriebsmodus BM 0s         106,1 dB(A) 
 
Betriebsmodus BM Is         105,1 dB(A) 
 
Betriebsmodus BM IIs         104,0 dB(A) 
 
 
In der Ausgabe der ĂTechnischen Richtlinien zur Bestimmung des Schalleistungspegels (Juli 2005, Revision 
16)ñ (Herausgeber: Fºrdergesellschaft Windenergie e.V., Brunsb¿ttel) wird gefordert, dass der Schallleistungs-
pegel für einen Windenergieanlagentyp im Intervall zwischen 6 m/s und 10 m/s in 10 m Höhe zu bestimmen 
und anzugeben ist. 
 
Als maximale Windgeschwindigkeit ist hierbei diejenige zu wählen, bei der 95 % der Nennleistung erreicht 
werden (z.B. 9,7 m/s anstelle von 10 m/s). 
 
Diese Richtlinie floss auch in die Empfehlungen ĂSchallimmissionsschutz im Genehmigungsverfahren von 
Windenergieanlagenñ des Arbeitskreises ĂGerªusche von Windenergieanlagenñ ein, nach der f¿r ªltere Wind-
energieanlagen, für die keine Messung des Schalleistungsspektrums bis zur Nennleistung vorliegt, ein Sicher-
heitszuschlag von 3 dB auf den vermessenen Wert bei 8 m/s in 10 m Höhe zu berechnen ist. 
 
Die neu geplanten Enercon E-126 EP3 4MW auf 116 m Nabenhöhe werden im Falle der WEA 01 und der 
WEA 04 im Volllastbetriebsmodus BM 0s des Nachts mit dem Maximalwert von 106,1 dB(A), zuzüglich eines 
Zuschlags für den oberen Vertrauensbereich von 1,43 dB(A), gemäß Interimsverfahren mit 107,5 dB(A) fre-
quenzselektiv berücksichtigt.  
 
Die WEA 02, WEA 03 und WEA 05 werden im schallreduzierten Betriebsmode BM Is des Nachts mit dem Ma-
ximalwert von 105,1 dB(A), zuzüglich eines Zuschlags für den oberen Vertrauensbereich von 1,43 dB(A), ge-
mäß Interimsverfahren mit 106,5 dB(A) frequenzselektiv berücksichtigt.  
 
Die WEA 06 und die WEA 07 werden im schallreduzierten Betriebsmode BM IIs des Nachts mit dem Maximal-
wert von 104,0 dB(A), zuzüglich eines Zuschlags für den oberen Vertrauensbereich von 1,43 dB(A), gemäß 
Interimsverfahren mit 105,4 dB(A) frequenzselektiv berücksichtigt.  
 
Der hervorgehobene Schallleistungspegel auf dieser Seite findet in dieser Prognose Berücksichtigung. 
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Die für die Berechnungen verwendeten Oktavbanddaten der neu geplanten WEA entnehmen Sie bitte den 
nachfolgenden Grafiken.  
 

 
Oktavspektrum Enercon E-126 EP3 4MW BM 0s zzgl. 1,43 dB(A) OVB 

 

 
Oktavspektrum Enercon E-126 EP3 4MW BM Is zzgl. 1,43 dB(A) OVB 

 

 
Oktavspektrum Enercon E-126 EP3 4MW BM IIs zzgl. 1,43 dB(A) OVB 

 
Die vorangegangen dargestellten Spektren entsprechen denen des Herstellers, welche wir im Anhang darge-
stellt haben, zuzüglich des oberen Vertrauensbereichs von 1,43 dB(A) pro Oktav. 
 
Die verwendeten Oktavbanddaten der Vorbelastungsanlagen wie auch die Schallleistungspegel der bodenna-
hen Quellen kºnnen dem Anhang ĂAnnahmen f¿r die Schallberechnungñ entnommen werden.  
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Berechnungsvoraussetzungen 
 
Gemäß TA Lärm vom 26.08.98 (in Kraft getreten 01.11.98) sind für genehmigungspflichtige Anlagen nach 
dem BImSchG Schallausbreitungsberechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 durchzuführen, um eine Prognose 
über die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach Nr.6.1 der TA Lärm abgeben zu können. 
 
Am 16.11.2017 hat die Umweltministerkonferenz die neuen LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016 zur Kenntnis 
genommen. Am 31.01.2018 hat das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitali-
sierung des Landes Schleswig-Holstein die Genehmigungsbehörden gebeten, die Hinweise als Erkenntnis-
quelle anzuwenden. 
 
Diese Berechnungsvorschrift wurde in der vorliegenden Untersuchung für alle Windenergieanlagen ange-
wandt. Dabei wurden folgende Parameter für die Dämpfungsberechnung angesetzt: 
 
Bei schalltechnischen Vermessungen von Windenergieanlagen durch § 26 / 28 BImSchG akkreditierte Messin-
stitute werden der A-bewertete Schallleistungspegel und auch die oktavbandbezogenen, also die frequenzse-
lektiven Werte, ermittelt. In dieser Prognose werden für alle Windenergieanlagen die frequenzselektiven Werte 
zu Grunde gelegt. 
 
Es werden Dämpfungswerte bei einer Bandmittenfrequenz von 500 Hz und den für diese Frequenz günstigs-

ten meteorologischen Schallausbreitungsbedingungen bei einer Temperatur von 10 ̄und einer relativen Luft-
feuchtigkeit von 70% angenommen. 
Der Luftdämpfungskoeffizient beträgt somit 1,9 dB/km (lt. Tabelle 2 DIN ISO 9613-2). 
 
Für die Berechnung der Bodendämpfung wird, gemäß LAI-Hinweisen Stand 30.06.2016, bzw. bezüglich des 
Interimsverfahrens, auf die Bodendämpfung komplett verzichtet, im Hinblick auf die Vorbelastung durch bo-
dennahe Quelle wurde für die Berechnung der Bodendämpfung das alternative Verfahren gemäß Nr. 7.3.2 der 
DIN ISO 9613-2 angewandt. 
 
Hierbei ist 
hs: Nabenhöhe der Windenergieanlage 
hr: Höhe des Aufpunktes (5 m) 
 
Dämpfung durch Abschirmung bzw. weiterer verschiedener Ursachen (Bewuchs, Bebauung etc.) bleibt unbe-
rücksichtigt. 
 
Der meteorologische Korrekturfaktor Cmet wurde in der Berechnung, aufgrund der neuen LAI-Hinweise Stand 
30.06.2016, nur für die Ermittlung der Vor- und Zusatzbelastung durch bodennahe Quellen, nicht aber für die 
geplanten und bestehenden Windenergieanlagen berücksichtigt.  
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Der Cmet wird lt. DIN ISO 9613-2 wie folgt bestimmt: 
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hs die Höhe der Quelle, in Metern 
hr die Höhe des Aufpunktes, in Metern 
dp der Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt, projiziert auf die horizontale Bodenebene, in Metern 
C0 ein Standortfaktor, in Dezibel, der von den örtlichen Wetterstatistiken für Windgeschwindigkeit 

und ïRichtung sowie Temperaturgradienten abhängt 
 
C0 wurde in der Untersuchung der Windenergieanlagen mit 0,0 dB angesetzt, in der Untersuchung der 
Vor- bzw. Zusatzbelastung durch bodennahe Quellen mit 2,0 dB.  
 
 
Die Immissionspunkte in dieser Untersuchung sind z. T. als Flächen angelegt worden. Das gilt für einzelne 
Häuser als IP, als auch für Wohngebiete. Dadurch kann die Ausbreitungsberechnung immer den lautesten 
Wert innerhalb der Fläche ermitteln, auch wenn z. B. die Zusatzbelastung und die Vorbelastung von unter-
schiedlichen Seiten auf die Immissionspunkte einwirken. Dadurch ist aber auch bedingt, dass es durchaus vor-
kommen kann, dass für die jeweilige Berechnung für ein und denselben Immissionspunkt unterschiedliche Ko-
ordinaten ausgewiesen werden. Im Kapitel ĂProjektinhalteñ ist jeweils der Mittelpunkt der entsprechenden Flä-
che ausgewiesen. 
 
Die Lage der Immissionspunkte wurden anhand der Open Street Map und Luftbildern des Bundesamtes für 
Kartographie und Geodäsie festgelegt. Die Orographie des Geländes wurde in Form eines digitalen Höhenmo-
dells berücksichtigt. 
 

Nachfolgend ein Beispiel, wie auf Basis von Bebauungsplänen und Luftbildern die Immissionspunkte festge-
legt worden sind: 
 

 
Bebauungsplan Nr. 2 Altengºrs, WA ĂS¿dlich des Eitzreddersñ 
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Luftbild mit aufgenommenen Immissionspunkt IP 29 WA Fl. (Häusergrenze) und IPs 29a WA Hs. GM, 29b WA Hs GM.,  
29c WA Hs. und 29d WA Hs. (Wohnhäuser innerhalb der Wohnbaufläche) 

 
In dem oben dargestellten Luftbild ist die Außenkante der ausgewiesenen Wohnbaufläche gemäß B-Plan Nr. 
Nr. 2 der Gemeinde Neuengörs, Ortsteil Altengörs, als ĂIP 29 WA Flñ. gekennzeichnet. Da der ĂIP 29 WA Fl.ñ 
kein Wohnhaus darstellt, wird dieser IP im weiteren Verlauf der Berechnungen nicht bewertet.  
 
Die angenommenen relevanten Immissionspunkte sind die ersten bzw. nächstgelegenen Häuser zu den 
neuen Anlagen innerhalb der Flªche, ĂIP 29a WA Hs. GMñ und ĂIP 29b WA Hs. GMñ. Diese beiden Wohnhäu-
ser haben wir gem. TA-Lärm 6.7 aufgrund des direkten Angrenzens an den Außenbereich als Gemengelage 
mit einem Richtwert von 43,2 dB(A) festgelegt. Da östlich des B-Plan-Gebietes eine Wohnbaufläche gem. Flä-
chennutzungsplan anschließt und somit kein Angrenzen an den Außenbereich vorliegt, haben wir zwei zusätz-
liche Immissionspunkte in zweiter Reihe festgelegt, für die wir den Richtwert für allgemeine Wohngebiete von 
40 dB(A) angesetzt haben, die Immissionspunkte ĂIP 29c WA Hs.ñ und ĂIP 29d WA Hs.ñ  
 
Dieselbe Vorgehensweise haben wir für die Immissionspunkte ĂIP 26 (W) Fl.ñ und ĂIP 26a (W) Hs. GMñ ange-
wandt. Den IP 26a (W) Hs. GM haben wir ebenfalls mit dem Gemengelage-Richtwert von 43,2 dB(A) ange-
setzt, allerdings auf das Anlegen eines Immissionspunktes in zweiter Reihe verzichtet, da in diesem Fall die 
komplette Wohnbaufläche gem. FNP an den Außenbereich grenzt und somit alle Wohnhäuser als Gemenge-
lage bewertet werden können.  
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Immissionsrichtwerte gemäß TA-Lärm 
 
Die Beurteilung der nach den Berechnungsvorschriften der Richtlinie DIN ISO 9613-2 errechneten Schallpe-
geln an den Immissionspunkten, erfolgt nach den Immissionsrichtwerten, die in der TA-Lärm festgelegt sind. 
 
In der TA-Lärm (Abschnitt 6.1, Immissionsrichtwerte) heißt es: 
 
ĂDie Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 
 
 
a) in Industriegebieten      70 dB(A) 
 
b) in Gewerbegebieten    tags  65 dB(A) 
       nachts  50 dB(A) 
 
c) in Kerngebieten, Dorfgebieten   tags  60 dB(A) 
 und Mischgebieten    nachts  45 dB(A) 
 
d) in allgemeinen Wohngebieten   tags  55 dB(A) 
 und Kleinsiedlungen    nachts  40 dB(A) 
 
e) in reinen Wohngebieten    tags  50 dB(A) 
       nachts  35 dB(A) 
 
f) in Kurgebieten, für Krankenhäuser  tags  45 dB(A) 
 und Pflegeanstalten    nachts  35 dB(A) 
 
 
...........ñ. 
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Schalldruckpegel und Wirkung 
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Zusatzbelastung/Einwirkbereich geplante WEA 
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Der Einwirkbereich einer Anlage definiert sich gemäß TA-Lärm 2.2 wie folgt; 
 
2.2 Einwirkungsbereich einer Anlage 
 
Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flächen, in denen die von der Anlage ausgehenden Geräusche 
 

a) einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem für diese Fläche maß-
gebenden Immissionsrichtwert liegt, oder 

b) ééééé.. 
 
Gemäß der TA-Lªrm Normenzitate in der inhaltlichen Zusammenfassung der ĂErgebnisniederschrift TA 
Lªrmñ sind auÇerhalb des Einwirkungsbereichs keine Pr¿fungen erforderlich. 
 
Dementsprechend sind nachfolgend die Einwirkbereiche für Dorf-, Kern- und Mischgebiete mit 35 dB(A) 
in grün dargestellt, die Einwirkbereiche für allgemeine Wohngebiete mit 30 dB(A) in rot und die Einwirkbe-
reiche für reine Wohngebiete mit 25 dB(A) in türkis. Liegen Immissionspunkte gemäß Dorf- Kern- und 
Mischgebiet außerhalb der grünen ISO-Linie, Immissionspunkte gemäß allgemeinem Wohngebiet außer-
halb der roten und Immissionspunkte gemäß reinem Wohngebiet außerhalb der türkisfarbenen ISO-Linie, 
brauchen diese nicht berücksichtigt werden.  
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Karte ISO-Linien Zusatzbelastung/Einwirkbereich geplante WEA 
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Gemäß vorangegangener Einwirkbereichsuntersuchung befinden sich nachfolgende Immissionspunkte im 
Einwirkbereich der neu geplanten Windenergieanlagen.  
 
Hierbei handelt es sich um Aufpunkte, an denen die neuen hier untersuchten Anlagen nach dem 
Interimsverfahren bzw. nach den neuen LAI-Hinweisen einen höheren Pegel verursachen als 10 dB(A) unter 
Richtwert, also einen Pegel über 25 dB(A) für reine Wohngebiete, über 30 dB(A) für allgemeine Wohngebiete 
bzw. über 35 dB(A) für Dorf- Kern- & Mischgebiete. 
 
Demzufolge befinden sich lediglich die Immissionspunkte IP 30, IP 31, IP 32, IP 33, IP 34 und IP 35 nicht im 
Einwirkbereich der neuen WEA, so dass alle anderen Immissionspunkte im Verlauf der weiteren 
Untersuchungen mit berücksichtigt werden müssen.  
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Zusatzbelastung/Einwirkbereich Energiegewinnungsanlage auf Strohbasis 
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Karte ISO-Linien Zusatzbelastung/Einwirkbereich Energiegewinnungsanlage auf Strohbasis 

  






























